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Wesentliche Merkmale des auf die Rechnungs­
legung bezogenen internen Kontroll- und  
Risikomanagementsystems
Ein kompakter Leitfaden für deren Beschreibung in einem Lagebericht
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1. Neue gesetzliche 
Anforderungen 
Der Lagebericht deutscher Unter­
nehmen hat im letzten Jahr­
zehnt zunehmend an Bedeutung 
gewonnen, den Jahresabschluss 
zu ergänzen und zu erläutern. 
Mit dem Bilanzrechtsmoderni­
sierungsgesetz (BilMoG) sind 
die Pflichtangaben im Lagebe­
richt für kapitalmarktorientierte 
Unternehmen wiederum erweitert 
worden: Und zwar um Beschrei­
bungen zum internen Kontroll­

system (IKS) und zum inter­
nen Überwachungssystem bzw. 
Risikomanagementsystem (RMS) 
im Hinblick auf die Art und Weise 
des Zustandekommens (Pro­
zesse) der Angaben in der Rech­
nungslegung.

In § 289 Abs. 5 und § 315 Abs. 2 
HGB n.F. ist Folgendes für Kapital­
gesellschaften im Sinne des § 264d 
HGB (das sind solche, die kapital­
marktorientiert sind, d.h. die durch 
Wertpapiere einen organisierten 
Markt [WpHG] in Anspruch neh­
men oder die Zulassung solcher 
Wertpapiere zum Handel an einem 
organisierten Markt beantragt 
haben) geregelt:

„Kapitalgesellschaften im Sinne des 
§ 264d haben im Lagebericht 

	 die wesentlichen Merkmale  
- �des internen Kontrollsystems  

(„IKS“) und 

		 - �des Risikomanagement
systems („RMS“)

	 im Hinblick auf den (Konzern-) 
Rechnungslegungsprozess 

zu beschreiben.“

Diese Regelung des BilMoG gilt 
bereits für Geschäftsjahre, die nach 
dem 31.12.2008 begonnen haben 
(zu den Auswirkungen insgesamt vgl. 
die unsere Argumentation zusam­
menfassende Abb. 1 auf S.  3).
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Mit der in 2009 verabschie­

deten grundsätzlichen Neure­

gelung des Bilanzrechts sind 

auch neue Anforderungen an 

die Beschreibung wesentlicher 

Merkmale des IKS und des 

RMS im Lagebericht kodifiziert 
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Praxis die Frage, welche Anga­

ben konkret erforderlich sind. 
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fassung von auf die Rech­

nungslegung bezogenen Merk­

malen eines IKS und RMS, die 

Ihnen zahlreiche Anknüpfungs­

punkte für die Abfassung dies­

bezüglicher Formulierungen im 

Lagebericht bietet.
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Abb. 2: Gliederung des Dritten Buchs im HGB nach Abschnitten

Buchführung 3.1.1

Jahresabschluss

3.1.2Ansatz
Bewertung

Ausweis (Gliederung)
Anhang

Lagebericht

3.2.1

Konzernabschluss 3.2.2

Prüfung 3.2.3

Offenlegung 3.2.4
P

r
o

zesse






 zur




 R
e

c
hnungslegung
















3.
1 

fü
r 

 
al

le
 K

au
fle

ut
e

3.
2 

b
ei

 b
es

ch
rä

nk
te

r 
H

af
tu

ng

2 | PKF aktuell · Januar 2010

Im Konzernlagebericht sind nach §  319 Abs. 2 Nr. 5 HGB 
die Beschreibungen der wesentlichen Merkmale des IKS 
und RMS auch dann aufzunehmen, wenn nur ein Tochter­
unternehmen kapitalmarktorientiert ist, obwohl das Mutter­
unternehmen selbst nicht kapitalmarktorientiert ist. Sollte 
in einem Unternehmen kein rechnungslegungsbezogenes 
IKS oder RMS eingerichtet sein, so ist dies im Lagebericht 
anzugeben (Negativabgrenzung). 

Weiter gehende Regelungen des Deutschen Standardisie­
rungsrats (DSR) liegen derzeit nur im Entwurf (E DRÄS 5) 
vor, der am 5.1.2010 verabschiedet wurde und zum Wirk­
samwerden noch der Verkündung durch das Bundes­
justizministerium (BMJ) bedarf.

Bevor man sich mit Einzelheiten des IKS oder RMS 
beschäftigt, ist es notwendig, sich die grundlegenden 
Rechnungslegungsprozesse differenziert nach Art und 
Inhalt vor Augen zu führen.

2. Die grundlegenden  
Rechnungslegungsprozesse

2.1 Überblick

Das HGB regelt die Rechnungslegung im Dritten Buch 
(Handelsbücher). Das Dritte Buch selbst ist in prozessu­
aler Sicht wie folgt gegliedert: 

	 Bücher führen, 

	 danach (Jahres-)Abschluss erstellen, 

	 ggf. konsolidieren, 

	 prüfen und 

	 offenlegen (siehe Abb. 2). 

Dabei setzt das eine jeweils auf das andere auf: So ist 
die Buchführung unabdingbare Voraussetzung für einen 
(Jahres-)Abschluss, Abschlüsse auf der Ebene von Einzel­
unternehmen sind unabdingbare Voraussetzung für deren 
Konsolidierung im Rahmen eines Konzerns usw. Jeder 
dieser Bereiche muss aber auch eigenständig als Prozess 
gesehen werden. 

2.2 Buchführung 

Kaufmännische Bücher sind Aufzeichnungen, die tatsäch­
liche Geschäftsvorfälle (Transaktionen) abbilden. Dabei 
können prinzipiell der Abschluss einzelner Geschäfte (Ver­
pflichtungs- oder Verfügungsgeschäfte) oder die Aufstel­

lung eines Inventars (Bestände) aufgezeichnet werden. 
Zur Abbildung von Geschäftsvorfällen kennt das HGB nur 
zwei grundlegende Verfahren: 

	 die Inventur (Zählen, § 240 HGB) oder 

	 eine Bestandsfortschreibung nach Art, Menge und 
Wert (§ 241 Abs. 2 HGB). 

Auch bei Bestandsfortschreibungen sind immer Kontrol­
len der fortgeschriebenen Daten auf Vollständigkeit und 
Richtigkeit (Existenz) durch Abgleich mit den tatsächlichen 
Verhältnissen erforderlich (Zählen). Mit einer Bestandsfort­
schreibung sind zwei grundlegende Vorteile verbunden: 

(1) Der Abgleich kann vorgezogen und unterjährig anstatt 
erst am Abschluss-Stichtag vollzogen werden. 

(2) Es können Zeitpunkte mit niedrigen Beständen gewählt 
werden, was den Aufwand erheblich reduzieren kann. 

Typischerweise in Nebenbüchern geführte Bestandsfort­
schreibungen sind: 

	 das Anlagengitter (§ 268 Abs. 2 HGB) und

	 die Personenkonten für Debitoren sowie Kreditoren. 

Darüber hinaus sind z. B. nach Steuergesetzen gesonderte 
Aufzeichnungen zu führen wie etwa Bücher über den 

	 Wareneingang (§ 143 AO) und den

	 Warenausgang (§ 144 AO). 

Solche gesonderten Aufzeichnungen dienen schon inter­
nen Kontrollen beispielsweise zur Verprobung von Fehl­
mengen bei Inventuren (vgl. 161 AO). 



Abb. 1: Angaben im Lagebericht  
(§-Angaben ohne Zusatz beziehen sich auf das HGB. Zur Erläuterung vgl. PKF aktuell 1/2007 unter www.pkf.de/Publikationen)
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Abb. 3: Geschäftsprozesse zur Rechnungslegung 
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der Branche des Unternehmens und von weiteren Fak­
toren. Beispielsweise wird ein reines Handelsunternehmen 
keine Produktion (als Bestandsveränderungen) abbilden 
oder für eine reine Holding werden die Prozesse von Ver­
kauf bis Einkauf wenig Bedeutung haben. 

Der Unternehmensgegenstand nach Satzung oder Gesell­
schaftsvertrag bestimmt das Wesen der Rechnungs­
legungsprozesse, der internen Kontrollen und des Risiko­
managements.

2.5 Konsolidierungsprozesse 

Konsolidierung ist im Grunde nur ein Rechenwerk, in dem 
Abschlüsse einzelner Unternehmen eines Konzerns in 
einem Konzernabschluss zusammengeführt werden. Weil 
für einen Konzernabschluss eine Reihe von gleichartigen 
Informationen über alle Konzernunternehmen benötigt 
wird, ist bereits im Vorfeld aller Jahresabschlussarbeiten 
ein umfassendes Maßnahmenpaket erforderlich.  

Die einzelnen Konsolidierungsmaßnahmen sind im HGB 
aufgeführt und auch prozessual gegliedert; zur Veran­
schaulichung dient Abb. 4 auf S. 5. Dabei lassen sich 
organisatorische Maßnahmen zur Vorbereitung und 
Maßnahmen zur eigentlichen Durchführung der Konso­
lidierung unterscheiden. 

3. Interne Kontrollsysteme 

3.1 Allgemeines 

Ein internes Kontrollsystem besteht aus einem Bündel 
von in einem Unternehmen eingeführten Regelungen, um 
die betrieblichen Abläufe auf Richtigkeit zu überprüfen; 
zu den Regelungen gehören auch Maßnahmen zu ihrer 
Durchsetzung.

Zur optischen Darstellung der Bestandteile eines IKS 
haben sich Würfelformen wie in Abb. 5 auf S. 5 durch­
gesetzt. Die konkrete Ausgestaltung eines IKS ist immer 
abhängig von Zielen und Organisationsformen im jewei­
ligen Unternehmen bzw. Konzern.

Für alle Unternehmen lassen sich als übergeordnete Ziele 
eines IKS regelmäßig nennen: 

	 wirtschaftliche Effizienz der Geschäftstätigkeit  
(einschl. Vermögensschutz),

2.3 Jahresabschluss 

Der Jahresabschluss führt sämtliche Aufzeichnungen aus 
Inventaren und Nebenbüchern im Hauptbuch zusammen 
und weist dessen Konten und Salden nach bestimmten 
Zuordnungskriterien in Bilanz und GuV aus. Das Haupt­
buch ist das Logbuch des Unternehmers. 

2.4 Abbildung von Geschäftsprozessen 

Wichtig für die spätere Analyse von internen Kontrollen 
und Risiken ist es, die (tatsächlichen) Geschäftsprozesse 
eines Unternehmens und ihre Verknüpfung zur Buchfüh-
rung und zum Jahresabschluss zu betrachten bzw. her­
zustellen. 

Ein Geschäftsprozess ist eine Folge von einzelnen 
Geschäftsvorfällen, z. B. setzt sich ein Einkauf zusammen 
aus der Folge von Bedarfsermittlung, Bestellung, Warenein­
gang und Zahlung. Welche unterschiedlichen Geschäfts­
prozesse es in Unternehmen gibt, lässt sich regelmäßig 
und abschließend aus § 275 Abs. 2 HGB ableiten:

Jeder der in der Abb. 3 aufgeführten Geschäftsprozesse 
wird in jedem Unternehmen mehr oder weniger oft abge­
wickelt. Der Umfang hängt z. B. ab vom Gegenstand, von 



Abb. 4: Konsolidierungsprozesse nach HGB
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entweder Maßnahmen bei der Bewertung oder zur Absi­
cherung ergreifen. Wird das Risiko nicht durch Siche­
rungsgeschäfte abgewälzt, werden solche Zahlungen und 
Währungskurse intern kontrolliert werden müssen. Dabei 
sollte festgelegt sein, welche Information (z. B. Bundes­
bankstatistiken) herangezogen wird und an welche Stellen 
im Unternehmen über die Problematik zu kommunizieren 
ist. Der Sinn und die Wirksamkeit der Maßnahmen sollte 
von Zeit zu Zeit hinterfragt werden (Monitoring). 

3.2 Bezug zur Rechnungslegung 

Nach der neuen Vorschrift sollen im Lagebericht die 

wesentlichen Merkmale des IKS mit Blick auf den Rech­

nungslegungsprozess beschrieben werden. Eine Vielzahl 

von Risiken (beispielsweise schwebende Gesetzgebungs­

verfahren, fehlende Nachfolgeregelungen, unkontrol­

liertes Wachstum) wirken sich auf den Bestand oder die 

zukünftige Entwicklung des Unternehmens insgesamt aus 

(Going Concern) und finden allenfalls ihren Niederschlag 

im Lagebericht, nicht aber unmittelbar in der Bilanz und 

der GuV. 

	 ordnungsmäßige und verlässliche 
Rechnungslegung (Finanzberichter­
stattung), 

	 Einhaltung von rechtlichen Vor­
schriften und internen Regelungen 
(Compliance). 

Die in Abb. 5 sog. Komponenten defi­
nieren einen Rahmen, mit dem ein auf 
das jeweilige Ziel abgestelltes Bündel 
von Kontrollmaßnahmen im Einzelfall 
abgeleitet werden kann. Ausgangs­
punkt der Betrachtungen ist jeweils 
das externe und interne Umfeld des 
Unternehmens. 

  Beispiel:   Wenn ein Unternehmen 
Absatzmärkte (externes Umfeld) in 
Fremdwährungsländern hat, besteht 
das Risiko, dass der Wert der späteren 
Zahlungseingänge von der Bewertung 
der Forderungen am Abschluss-Stich­
tag abweicht. Das Unternehmen wird 
dieses Risiko beurteilen müssen und 



Abb. 6: In der Rechnungslegung enthaltene Aussagen (vgl. PKF themen IKS 01/2006 unter www.pkf.de)
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Diese Frage ist bei der Aufzeichnung von Massentrans­

aktionen, vornehmlich in den Bereichen Verkauf (Debi­

toren) und Einkauf (Kreditoren), von besonderer Bedeu­

tung. So ist im Debitorenbereich nach einer erbrachten 

Lieferung oder Leistung sicherzustellen, dass auch eine 

Rechnung gestellt wird. 

Während Fragen der Bewertung noch im Rahmen der 

Jahresabschlusstätigkeiten aufgefangen werden können, 

ist dies für die Ansatzfragen bei Massentransaktionen 

i.d.R. nicht möglich. Um hier interne Kontrollen aufzuset­

zen, sollte man den Geschäftsprozess eines Ver- bzw. Ein­

kaufs näher betrachten, der – allgemein – entsprechend 

der Darstellung in Abb.  7 auf S. 7 leicht aus dem Kauf­

vertrag gem. § 433 BGB hergeleitet werden kann (Die 

Ableitung aus dem Prozessmodell des Kaufvertrags gilt 

für den Handel. Für die Auftragsfertigung lässt sich mit 

einigen zusätzlichen Prozessschritten aus dem Modell für 

den Werkvertrag gem. §  631 BGB in gleicher Weise eine 

solche Darstellung ableiten.).

Um den Bezug des IKS zu den Rechnungslegungs­

prozessen herzustellen, ist anzuraten, sich die in Abb. 6 

veranschaulichten Anforderungen an die Aussagen in der 

Rechnungslegung vor Augen zu halten. In dem o.g. Bei­

spiel (Abschn. 3.1) wird zwischen dem Risiko-Indikator 

„Absatz in Fremdwährung“ der Bezug hergestellt auf die 

Aussage „Bewertung der Forderungen“ in der Bilanz.

3.3 Besonderheiten aufgrund  
der Ansatzproblematik  

Neben den im vorangegangenen Abschnitt aus dem 

externen Kontrollumfeld abgeleiteten Risiken sind regel­

mäßig gewisse inhärente Risiken zu berücksichtigen, die 

in dem Wesen des Abbildens von Geschäftsvorfällen in 

der Rechnungslegung selbst liegen. Hierzu gehört insbe­

sondere die Frage: Wie ist sichergestellt, dass wirklich alle 

Geschäftsvorfälle ihren Weg zur vollständigen Aufzeich­

nung in den Büchern finden?

http://www.pkf.de/pkf/pages/index/p/190


Abb. 7: Geschäftsprozesse aus Kaufvertrag
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Regelungen und Maßnahmen zu dem Umgang mit den 
Risiken können grundsätzlich abzielen auf: 

	 die Risiko-Bewältigung, z. B. 
-  Verminderung oder Ausschaltung eines Risikos oder  
- � Risikotransfer auf Dritte, etwa durch Versicherung, 

oder

	 die Risiko-Akzeptanz (Inkaufnahme eines Risikos). 

Bei dem Risikomanagement im Sinne der neuen Vor­
schrift des § 289 Abs. 5 HGB (bzw. § 315 Abs. 2) ist wie­
derum auf die Aussagen in der Rechnungslegung (vgl. 
dazu Abb.  6) abzustellen. Risiko-Akzeptanz wäre bei­
spielsweise für den Ansatz von Rückstellungen oder für 
die Bewertung von Vermögen zu berücksichtigen. 

Für ein systematisches Risikomanagement ist es in der 
Regel zweckmäßig, den Informationsaustausch zwi­
schen den verschiedenen Abteilungen festzulegen, die in 
den unterschiedlichen Geschäftsprozessen (vgl. Abb. 3 
auf S. 4) jeweils involviert sind. So kann z. B. ein umfang­
reiches Währungsrisiko im Bereich Einkauf eine Abstim­
mung mit dem Finanzwesen darüber erfordern, ob dieses 
Risiko abgesichert werden kann oder nicht und ob weitere 

Beim Verkauf ist z. B. nach Auslieferung aus 
dem Lager intern ein entsprechender Impuls 
bzw. eine Information an die Rechnungsab­
teilung notwendig (prozessintegrierte Kon­
trolle), damit die Forderung überhaupt zum 
Ansatz in den Büchern kommt. Der Kunde 
wird sich wahrscheinlich nicht so schnell 
melden, wenn er keine Rechnung erhält. 

Eine weitere Inhärenz im Wesen des Abbil­
dens von Geschäftsvorfällen in der Rech­
nungslegung führt dazu, dass bei den mei­
sten Unternehmen immer die Gefahr einer 
fehlerhaften Periodenabgrenzung (Umsatz­
realisation) besteht. Inhärente Risiken beste­
hen hier regelmäßig im Zeitablauf der Infor­
mationsverarbeitung von einer Lieferung bis 
zur Rechnungsstellung sowie in Lagerkom­
missionierungen zeitnah um den Abschluss-
Stichtag.  

4. Risikomanagement­
systeme 

4.1 Allgemeines 

Risikomanagementsysteme sind (spätestens) seit der 
Einführung der Regelung in § 91 Abs. 2 AktG durch das 
KonTraG bekannt. Danach sind bei Aktiengesellschaften 
geeignete Maßnahmen zu treffen (insbesondere ist ein 
Überwachungssystem einzurichten), damit den Fortbe­
stand der Gesellschaft gefährdende Entwicklungen früh 
erkannt werden. Dieses Risikofrüherkennungssystem ist 
auf die Früherkennung bestandsgefährdender Entwick­
lungen (Going Concern) und damit zwar auf einen wich­
tigen, aber nur auf einen Teilaspekt des Risikomanage­
ments ausgerichtet. Hierbei ist unter Risikomanagement 
die Gesamtheit aller organisatorischen Regelungen und 
Maßnahmen zur Risiko-Identifikation und zum Umgang 
(Bewertung, Begrenzung) mit den Risiken zu verstehen. 

4.2 Bezug zur Rechnungslegung 

Wichtig für eine rechnungslegungsbezogene Betrachtung 
von Risiken ist: Es geht hier im Rahmen finanzieller Ziele 
und finanzieller Risiken immer nur um Gefahren aus feh­
lerhaften Darstellungen in den Finanzdaten. 



Abb. 8: Geschäftsprozesse und Organisation
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lung mit Verantwortung für einen bestimmten bzw. jeden 
Geschäftsprozess einzeln angewendet werden. 

Zu der Beschreibung des IKS und RMS gehört daher eine 
anschauliche Darstellung der Organisation des Konzerns 
bzw. Organisationseinbindung der berichtenden Einheit. 
Hierzu gehören Beschreibungen: 

	 zur Aufbauorganisation mit Verantwortlichkeiten für 
die Geschäftsprozesse nach Abb. 3 (S. 4), 

	 zur Ablauforganisation mit Verantwortlichkeiten  
für die Ausführung von Prozessschritten nach Abb. 7  
(S. 7) und 

	 jeweils der Aufzeichnungs- und Informationspflichten 
an das Rechnungswesen zur Abbildung im Hauptbuch.  

Zu unterscheiden ist hierbei regelmäßig zwischen pro­
zessunabhängigen und prozessintegrierten Kontrollen. 
Prozessunabhängige Kontrollen (z. B. Abstimmung von 
Warenausgangsbuch mit Debitoren-Bestandsfortschrei­
bung) werden dabei i.d.R. anderen als den ausführenden 
Stellen in der Aufbauorganisation zugeordnet (Funktions­
trennung). Eine Zuordnung von prozessintegrierten Kon­
trollen erfolgt i.d.R. im Rahmen der Beschreibung der 
Ablauforganisation. 

Restriktionen im Finanzbereich bestehen, die auf den Ein­
kaufsbereich zurückwirken. Ist in diesem Fall keine Mög­
lichkeit zur Risikobewältigung gegeben, besteht das Erfor­
dernis zur Weitermeldung an eine übergeordnete Stelle.

5. Wesentlicher Einfluss  
der Organisationsform 

Für die Beschreibung des IKS und RMS ist es von grund­
legender Bedeutung zu beschreiben, auf welche Weise 
das zur Lageberichterstattung verpflichtete Unternehmen 
strukturiert ist bzw. ob und wie dieses Unternehmen in 
eine Gruppe eingebunden ist (z. B. als reine Vertriebs-, 
Produktions- oder Dienstleistungsgesellschaft, Stabs­
funktion bzw. Holding; vgl. Abb. 8). 

Das Zielsystem sowie die Anwendung der einzelnen Kom­
ponenten im IKS gem. Abb. 5 (auf S. 5) können sich – 
jeweils – beziehen auf 

	 ein einzelnes Unternehmen oder eine  
Zweigniederlassung, 

	 eine einzelne Abteilung (Funktion, Kostenstelle), 

	 mehrere Unternehmen 
innerhalb einer Gruppe  
(Konzern, Sparte, Seg­
ment, Geschäftsbereich 
etc.) oder 

	 innerhalb einer Gruppe 
auf für die einzelnen 
Unternehmen übergrei­
fende Funktionen (z. B. 
gemeinsame/r Verkauf, 
Produktion, Einkauf etc.). 

Das heißt: Das Bündel von 
Regelungen und Maßnah­
men (Komponenten) aus 
Umfeldbetrachtungen, Risi­
koanalysen etc. kann ent­
weder für alle Geschäfts­
prozesse in einer Einheit 
(rechtliche Einheit, Standort) 
insgesamt angewendet wer­
den, oder es kann an einer 
Stelle oder in einer Abtei­
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  Hinweis:   Wesentliche Risiken für Vermögensverluste 
durch unautorisierte Handlungen bestehen im Forde­
rungsbereich typischerweise dann, wenn es für Betei­
ligte ohne Einhaltung des Vier-Augen-Prinzips möglich 
ist, Zahlungen abzuzweigen und zugleich Gutschriften 
oder das Ausbuchen von Forderungen zu erfassen. 

(2) Leistungserstellung, Produktion und Lager  

	 auftragsbezogene Terminverfolgung 

	 Qualitätssicherung 

	 Lagerzu- und  abgänge, Aufzeichnungen und 
physische Sicherungsmaßnahmen 

	 Reichweitenanalysen, Meldemengen (kritische 
Bestände)

	 Inventuren 

(3) Einkauf  

	 Bedarfsermittlung, Genehmigungen (auch in Gesell­
schaftsverträgen verankerte) 

	 Lieferantenauswahl, Beurteilung von Lieferqualität, 
Preisen und Konditionen, Überprüfung mit Vier-Augen- 
Prinzip, Stammdatenpflege 

	 Bestellung (Verpflichtung), Genehmigung 

	 Lieferung, Lieferschein, Prüfung auch auf sach- 
liche Richtigkeit, Abnahme, Wareneingangsbuch, 
physische Sicherungseinrichtungen 

	 Rechnungseingang, Rechnungseingangsbuch  
(Vorerfassung), Prüfung auf rechnerische und sach­
liche Richtigkeit, Abgleich mit Lieferung, Kontierung, 
Erfassung 

	 Überwachung von Skontofristen, Rabatten  

	 Zahlungsfreigabe, Genehmigungen 

	 Zahlungsanweisung 

	 Belastung auf Bankkonto, Zahlungsausgleich 

	 Periodenabgrenzung 

  Hinweis:   Wesentliche Risiken für Vermögensverluste 
durch unautorisierte Handlungen bestehen im Einkaufs­
bereich typischerweise dann, wenn es für Beteiligte ohne 
Einhaltung des Vier-Augen-Prinzips möglich ist, Zahlungen 
für den fiktiven Empfang von Lieferungen oder Leistungen 
bzw. für fiktive Konditionen oder über fiktive Kreditoren­
konten abzuzweigen. 

6. Dokumentationsanforderungen 

6.1 Dokumentation von Geschäftsprozessen 

Grundlage für die Beschreibung des IKS und RMS ist 
regelmäßig das Vorliegen einer Darstellung der Geschäfts­
prozesse, insbesondere unter Integration von Abläufen zur 
Abbildung in der Buchführung.  

Zwar ist im Lagebericht nach § 289 Abs. 5 HGB (bzw. §  315 
Abs. 2) nicht der Rechnungslegungsprozess selbst zu 
beschreiben, sondern (in seinen wesentlichen Merkmalen) 
das darauf bezogene interne Kontrollsystem und das Risi­
komanagementsystem. Aber es müssen Beschreibungen 
zu den Geschäfts- und Rechnungslegungsprozessen für 
Zwecke der internen Dokumentation vorliegen, auf denen 
eine Beschreibung von Kontrollen oder Risikobetrach­
tungen erst aufsetzen kann. 

  Empfehlung:   Der Bezug zur Rechnungslegung sollte 
in schon vorhandene Darstellungen in Qualitätsmanage­
ment-Handbüchern (z. B. nach ISO) integriert werden. 

Zur Beschreibung von Geschäfts- und Rechnungs­
legungsprozessen sind z.B Arbeitsplatzbeschreibungen, 
Flussdiagramme, tabellarische Ablaufbeschreibungen und 
Ähnliches geeignet. Für die in der Abb. 3 auf S. 4 auf­
gelisteten Geschäftsprozesse bieten sich zur Ergänzung 
der Schritte in Abb. 7 (S. 7) die folgenden Prozessschritte 
sowie Kontrollen an (Beispiele): 

(1) Verkauf 

	 Eingang und Erfassung einer Kundenbestellung, 
Kundenbewertung, Stammdatenerfassung und 
Prüfung der Lieferbereitschaft 

	 Verhandlungen, Konditionen 

	 Auftragsannahme bzw. Angebotsabgabe (Verpflich­
tung), Genehmigungskontrollen 

	 Lieferung, Versandkontrolle, Lieferschein, Abnahme­
protokoll, Warenausgangsbuch  

	 Rechnungsstellung, Kontierung 

	 Zahlungseingang, Berechtigungen, Zahlungsausgleich  

	 Retouren und Gutschriften, Berechtigungsprüfungen 

	 Mahnwesen, Wertberichtigungen 

	 Periodenabgrenzung 
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	 Kontrollziel 

	 Beschreibung der Kontrollaktivität (zur Vermeidung 
des Risikos) 

	 Häufigkeit der Kontrolle (jährlich, quartalsmäßig, 
monatlich, täglich, laufend)

	 Datum der letzten Kontrolldurchführung und ggf. 
Verweis auf separate Berichte 

Solche Risiko-Kontroll-Matrizen haben folgende Vorteile: 

(1) Den Verantwortlichen kann in einfacher Weise eine 
Übersicht über die bestehenden internen Kontrollen 
verschafft werden. 

(2) Für alle wichtigen Prozesse sind Ziele, Anforde­
rungen, Risiken und Kontrollmaßnahmen festgelegt. 
Bei bestehenden Unsicherheiten besteht ein Nach­
schlagewerk. Die wiederholte Anwendung führt zu 
schrittweisen Optimierungen.

(3) Das unternehmensspezifische Risikoprofil ist doku­
mentiert, was den Blick auf das Wesentliche eröffnet 
(Dokumentation ist dazu da, das Unwichtige beiseite 
legen zu können). 

(4) Verbesserungsmöglichkeiten werden aufgezeigt.

7. Zusammenfassung von auf die 
Rechnungslegung bezogenen 
Merkmalen eines IKS und RMS 

Die nachfolgend aufgeführten Gesichtspunkte, die für eine 
Beschreibung der Merkmale von auf die Rechnungslegung 
bezogenen internen Kontroll- und Risikomanagement­
systemen dienen können, haben nur Beispielcharakter 
ohne Anspruch auf Vollständigkeit (vgl. E DRÄS 5.119 a). 
Sie sollen nur Anhaltspunkte für mögliche Beschreibungen 
in einem Lagebericht geben und müssen je nach Gegen­
stand, Branche, Geschäftstätigkeit und geschäftlichem 
Umfeld auf jedes Unternehmen individuell angepasst 
werden. Insbesondere ist für jedes Unternehmen individuell 
zu entscheiden, ob der jeweils angesprochene Gesichts­
punkt als Merkmal wesentlich ist. 

7.1 Allgemeine Gesichtspunkte 

	 Vorliegen von ethischen Grundsätzen, Leitbild, 
Mission Statement o.ä. 

	 Vermerk, dass diese Grundsätze den Hinweis enthalten, 

6.2 Dokumentation interner Regelungen 

Die grundlegende Basis für regelkonforme Geschäfts- und 
Rechnungslegungsprozesse sowie für wirksame interne 
Kontrollen und ein wirksames Risikomanagement sind 

	 klar definierte Verantwortlichkeiten,

	 die Förderung von Verantwortungs- und Problem­
bewusstsein sowie 

	 ein erkennbarer Tone at the Top.

Daher sollten Organigramme, Stellen- bzw. Funktions­
beschreibungen sowie ethische Grundsätze und/oder ein 
Leitbild, ggf. auch ein sog. Mission Statement zu jeder 
Unternehmensdokumentation gehören. 

6.3 Dokumentation zur Durchführung 
interner Kontrollen  

Der Gesetzgeber hat zwar mit den Regelungen im BilMoG 
nicht gefordert, im Lagebericht explizite Aussagen über die 
Wirksamkeit bzw. über die Funktionsfähigkeit (Effektivität) 
des IKS zu treffen. Die Wirksamkeit ist aber als Wesens­
merkmal immanent. Das folgt aus der Darstellungspflicht 
von „tatsächlichen Verhältnissen“. Eine Dokumentation 
von durchgeführten Kontrollen und Risikobetrachtungen 
sollte also für interne Zwecke vorliegen. 

Zur Dokumentation für die Durchführung von Kontrollen 
und Risikobetrachtungen haben sich in der Praxis sog. 
Risiko-Kontroll-Matrizen durchgesetzt. Für jeden der in 
der Abb. 3 auf S. 4 dargestellten Geschäftsprozesse wird 
dabei i.d.R. jeweils eine eigene Risiko-Kontroll-Matrix 
erstellt. 

Die – zeilenweise – Gliederung einer Risiko-Kontroll-Matrix 
erfolgt nach den in dem vorangegangenem Abschnitt 6.1 
(Dokumentation von Geschäftsprozessen) dargestellten 
einzelnen Prozessschritten des jeweiligen Ablaufschemas. 

Zu jedem Prozessschritt werden in gleicher Zeile Angaben 
zu nachfolgenden (spaltenweise) Überschriften gemacht: 

	 Bezeichnung des Prozessschritts 

	 Querverweis auf das entsprechende Ablaufschema 
(lfd. Nr. oder Index) 

	 (identifiziertes und relevantes) Risiko 

	 Art der betroffenen Aussage (vgl. dazu Abb. 6 auf S. 6) 
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	 Vorliegen von Risiko-Kontroll-Matrizen und Ausfüh­
rung von Tests zur Wirksamkeit von Kontrollen 

	 Überwachungstätigkeit von Organen oder Organaus­
schüssen (Geschäftsführung, Beirat, Aufsichtsrat) 

7.4 Informationsquellen

	 Vorliegen festgelegter Informationsquellen (auch 
externe wie z. B. Statistikinstitute oder Betriebs­
prüfungsberichte) für bestimmte Umfeld- und /oder 
Risikobetrachtungen 

	 Informationsquellen für Änderungen in Gesetzen und 
Standards zu Rechnungslegung und Steuern

7.5 Kommunikationsgrundsätze

	 Angaben über vorliegende interne Richtlinien, z. B. zur 
Konsolidierung, zu Intercompany-Abstimmungen, zur 
Bilanzierung (Kontenpläne, einheitliche/r Ansatz und 
Bewertung), für Reisekosten oder auch steuerliche 
Funktions- und Risikoanalysen 

	 Angaben über Verantwortlichkeiten zur Aktualisierung 
und Art der Kommunikation nach vorgenommenen 
Änderungen 

	 Vorliegen von Geschäftspozess-Beschreibungen ein­
schließlich Verknüpfungen zur Rechnungslegung 

	 Ausgestaltung des Intranets 

	 Zugriff zu zentralen Rechtsquellen (z. B. gesetze-im-in­
ternet.de, ifrs-portal.com) für die Mitarbeiter 

	 Fortbildungsgrundsätze zu Bereichen der 
Rechnungslegung

7.6 Organisation der Rechnungslegung  

	 Nennung der das Hauptbuch führenden Stelle 

	 Art der geführten Nebenbücher, z. B. Kundendaten­
bank, Debitorenkontokorrente, Auftragsdatenbank, 
Produktionssteuerungssysteme, Produktlaufzettel, 
Projektkostenstellen für Forschung und Entwicklung, 
Lieferantenkartei, Kreditorenkontokorrente, Personal­
stämme, Anlagenkartei 

	 Verfahren und Genehmigungen zu Investitionen und 
Desinvestitionen (einschl. Forschung und Entwicklung) 

	 Inventurverfahren und Verantwortlichkeiten

	 Verfahren zur Sicherstellung der Periodenabgrenzung 

	 Verfahren zur Abstimmung von Nebenbüchern und 
Hauptbüchern (Abstimmungskontrollen), Angaben zu 

dass Mitarbeiter im Unternehmen stets fremdes Ver­
mögen verwalten 

	 Art und Häufigkeit der Kommunikation dieser Grund­
sätze an die Mitarbeiter 

	 Vorliegen klarer Führungsstrukturen und /oder Auf­
gabenzuordnungen (Aufbau- und Ablauforganisation)

	 Angaben über die Systemziele (im IKS / RMS) des/r 
zutreffenden Ansatzes, Bewertung und Ausweises 
von Vermögen und Schulden nach Gesetz, Satzung /  
Gesellschaftsvertrag und maßgebenden Rechnungs­
legungsstandards sowie der zeitnahen Verfügbar­
keit von relevanten Informationen zur Unternehmens­
steuerung 

	 Branchenspezifische Besonderheiten der Rechnungs­
legung 

	 Angaben über die methodische Ausgestaltung des 
IKS und/oder RMS (z. B. Anlehnung an das COSO-
Rahmenkonzept) 

7.2 Verantwortlichkeiten  

	O rganisationsformen: zentrale Verantwortung zur Aus­
führung bestimmter Geschäftsprozesse (Schlüsselfunk­
tionen) versus Verantwortung für alle Geschäftsprozesse 
in einer rechtlichen Einheit bzw. an einem Standort 

	 Verantwortlichkeit von Prozessverantwortlichen für die 
Abstimmung mit der/den das Hauptbuch führenden 
Stelle/n (zeitnahe und vollständige Information) und für 
die Rückverfolgbarkeit von Informationen  

	 Verantwortlichkeit für die Ausführung der Konsolidie­
rungsmaßnahmen 

	 Art und Umfang von an zentralen Stellen ausgeführten 
Kontroll- und Risikomanagementtätigkeiten (z. B. Vor­
gaben von Standards), ggf. Art und Weise, wie Exper­
tenstandards Eingang in die Rechnungslegung finden 

	 ggf. Einrichtungen für ein Whistleblowing (anonyme 
Beschwerden) 

	 Verantwortlichkeit für die Kontierung von Geschäfts­
vorfällen/Transaktionen 

7.3 Systemüberprüfungen 

	 Verantwortlichkeit für die Überwachung (Monitoring) 
des internen Kontroll- und Risikomanagementsystems 
(z. B. interne Revision, externe Dienstleister), ggf. Art 
und Umfang ihrer Aufgaben  

	 Berichterstattungsgrundsätze (Vorliegen, Häufigkeit), 
ggf. Integration in andere Berichte zur Planung und 
Steuerung  
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sicherheit, Vorkehrungen gegen Datenverluste oder 
gegen Verfälschbarkeit von Daten (Ausfall- und Sicher­
heitskonzepte, Back-up-Verfahren, physische und 
softwarebezogene Sicherheitsmaßnahmen) 

	 Angaben über Systemänderungen und Kontrollen bei 
Systementwicklungen 

	 Prozesse mit Ausführungen durch externe Dienstleister 
(Ausführung von Funktionen) 

	 Vorliegen von Zeitplänen für Abschlusstätigkeiten 
(Ablauf der Abschlusserstellung) 

	 Angaben zur Archivierung und zur Aufrechterhal­
tung der Belegfunktion (ausreichende Erläuterung der 
Geschäftsvorfälle) für archivierte (Alt-)Systeme

Stichproben über rechnungslegungsrelevante Daten, 
programminterne Kontrollen, ggf. Angaben über inte­
grierte Systeme 

	 Angaben über den Einsatz von Software (Standard­
software, modifizierte Standardsoftware) 

	 Abstimm- und Kontrollverfahren bei verteilten Daten­
banken (Vollständigkeit, Vermeidung von Doppelerfas­
sungen) 

	 Vorliegen und Überwachung von Zugriffsregelungen 
(Schreib-, Leserechte) und des Grundsatzes der Funk­
tionstrennung 

	 Angaben zur IT-Abhängigkeit des Unternehmens, über 
IT-Sicherheitsstandards zu Datenschutz und Daten­
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